


St.S. VI  - 4/41

Prag, den 4. August 194l.

V e r m e rk :

--RI___

Mit Rücksicht auf den Osteinsatz sind die "2.Sommer-

kampfspiele des -Abschnitts XxxIx" ausgefallen.

2. Z.d.A.

7



Absehrift!

München, den 20.3.42

RFi-Hauptamt ij-Gericht

Der Chef des Amtes II

IIa - Tgb. 356/42

Betr.i

Beauftragung des dienstältesten Richters des Geriohts VilI

mit der Leitung dar Abt. III des Befehlshabers der Wafren-

im Protektorat.

Bezg.i

Dort. vom 13.3.42 - Tgb.Nr. 45/42

An

Persünl

y-Sturmbannführer D ü m i e h e n

H-und Poliseigerieht vril

Thr Sehreiben vom l3.3.42 hat zusammen mit Threr für

Gerichtsherrn angefertigten Stellungnahme vom gleichen

Ishaber der Waffen-ij hat

me des dienstaltesten





Abaehrdrt.

Gesphlfteatelle des

Prag I.,den 31.Mirs 1942

W

ung Poliseigerlehts VIII

Nürnbergerstr.27

Prag

Fernspr. 69563/54

9 7/42

Betrifrt: Heinz Baana,-geb, 10.1.21 - Stab

Anlagen :

-1

mit Gründen vom 9.3.42

e der Rechtskraft an den

eine Niedersehrift aufsw

teils scheidet der Verum

der  aus, Die sich hieraus ergebenden vervaltungstechnisehen

Maßnahnen mitecen unv zrryslich ergritfen werden,

Die Karteimittel sind nz dle zuständigen Ste llen zu üboraonden.

Die Strafe ist mit dem Beteilstenor in das zuständige Stfbuch

einzutragen.

I.A.

-Unterseharführer.

e

llo

-obreturmführer und

Aajutent



h

Dem

auf

klär

Die

t wird auf die erkannte

Frei

67967
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.

r2

im Befehlshaber der Wsffen-i i.Prot.

om 11.3.42

Büco bes-S aaisfehcetärs

brira 1

la0

aekte

1shen

eim

Ehgs

18.1P2,1942

Mähren,

ür K.H. F r a n k ,

eines Schreibens des -Führungs

vom ll.3.42, sowie die Abschriften

Chefs des Hauptamtes -Gericht,

ne überreicht



Abschrift.

Reichsführer-4

Müinchen, den 7. März 1942

uptamt 4-Gericht

Nr. Ila/SA. Tgb.356/42.

Sturmbannführer

Dümi

und Polizeigericht Vi1T

rag

of Anregung des Befehlshab

rotektotat Böhmen und Mähr

Invernehmen mit dem Chef d

euptamt, i-Gruppenführer u

ffen- Jüttner, angewiese

es- und Polizeigerichts

Geschäfte des Leiters der Abteilung III beim

Befehlshaber der Waffen- im Protektorat Böhmen

und Mähren wahrzunehmen.

Sie werden ersucht, den Befehlshaber der Waffen-i

unverzüglich von dieser Regelung in Kenntnis zu

setzen.

Der Chef des Hauptamtes H-Gericht

gez. Scharfe

oud

dIR.a.A.

4-Gruppenführer und

Generalleutnant der Waf en-h.

-Obersturmführer
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Ber Reichaführer-H

München 33, den 7.März 1942.

Hauptamt #-Gericht

Büco des

Nr. IIa/SA. Tgb.356/42

bel E

In U0hm

e

Eing: 14.

An

h-

Sturmbannführer D ü m i e h e n,

und Polizeigericht viir

Prag.

Auf Anregung des Befehlshabers der Waffen-/ im

Protektorat Böhmen und Mähren hin werden Sie im

1y

Einvernehmen mit dem Chef des Stabes im #-Führungs-

hauptamt, √-Gruppenführer und Generalleutnant der

Waffen-/ Jüttner, angewiesen, neben der Leitung

des - und Polizeigerichts VIII, Prag, auch die

Geschäfte des Leiters der Abteilung III beim Be-

fehlshaber der Waffen- im Protektorat Böhmen und

Mähren wahrzunehmen.

Sie werden ersucht, den Befehlshaber der Waffen-

unverzüglich von dieser Regelung in Kenntnis zu

setzen.

Der Chef des Hauptamtes 4-Gericht:

gez. Scharfe

V-Gruppenführer und

Generalleutnant der Waffen-



na Polizeigericht VIII
Prag I, den
13.März 1942.
3y
Prag
Nüenbergerstr. 27
Sernfpe.: 68863/64
Stellungnahme zu der Verfügung des Chefs des Hauptamtes
1-Gericht über die Beauftragung des dienstältesten Richters
des li-u Polizeigericht Viii mit der Leitung der Abt. rfI
des Befehlshabers der Wafienlt im Protektorat.
Die Übernahme der Abt.III des Befehlshabers der Waffen- i.P.
durch den dienstältesten Richter des 4-u.Polizeigericht VIIl
ist aus folgenden Gründen unzweckmäßig :
Es ergibt sich hieraus eine reichliche Mehrarbeit für den
dienstältesten Richter die dazu führen muß, daß ein weiterer
Richter dem Gericht VIlt zugeteilt wird. Soweit sich nälm-
lich jetzt schon übersehen läßt, wird die Abt.III des
Befehlshabers der Waffen-4 eine recht umfangreiche
Tätigkeit erfordern.
a) Der gesamte Schriftverkehr in Dissiplinars ehen der
unterstellten Einheiten und Dienststellen mit dem Kommando-
amt und umgekehrt wird über die Abt.III laufen.
b) Es läßt sich jetzti schon übersehen, daß innerhalb des
Stabes des Befehlshabers der Waffen laufend Arbeit für
Abt.IIf anfällt, die nach ihrer Art zeitraubend ist.
e) Die Abt.III wird auch sämtliche Beschwerden gegen
disziplinäre Strafverfügungen der Kommandeure und Dienst-
stellenleiter zu beantworten und dem Befehlshaber zur
Entscheidung vorzuschlagen haben.
Die Arbeit in der Abt.III ist untergeordneter Art, ohne
selbständige, eigene verantwortliche Befugnisse des
Bearbeiters. Für sie kann jeder durchschnittliche 4-Führer
genommen werden. Es ist daher unnötig und unzweckmäßig,
die qualifizierte und ohnehin stark in Anspruch genommene
Arbeitskraft eines l Richters auf diese Dinge zu
verschwerien.
IlI. Die Personalunien von Richter und Leitera der Abt.III muß
zu Schwierigkeiten für das Gericht führen.
a) Der Leiter der Abt.III des Befehlshabers der Waffen-4
hat in allen vor das Gericht gelangenden Fällen die
Stellung eines Gerichtsoffiziers. Er ist hierbei Hilfsorgan
des Gerichts und hat auf seine bezw. die Anweisung des
Gerichtsherrn Untersuchungshandlungen durchzuführen, die
Gestellung von Zeugen, Beisitzern, die Vorführung des
Angeklagten und Beschaffung der Personalunterlagen usw.
zu erledigen. Mit all diesem Kleinkram würde sich nunmehr
der dienstälteste Richter -und sogar auf Anweisung des
Beurkundungsführers des Gerichts- selbst befassen müssen.
b) Infolge seiner Beteiligung im Vorverfahren würde der
dienstälteste Richter in allen-diesen Fällen Kraft Gesetzes
als Vorsitzender in der Hauptverhandlung ausgeschlossen
sein.


